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Bundesweite Fördermöglichkeiten: 
 
 

„Meister-Bafög“ Bildungsprämie Begabtenförderung WeGebAU 

SAB  
Sächsische AufbauBank 
Weiterbildungsscheck  

Sachsen 

Wer wird 
geför-
dert? 

Jeder Teilnehmer, der keinen 
Hochschul- bzw. Universitätsab-
schluss hat und noch keine  
Fortbildung nach dem Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG) auch „Meister-Bafög“ 
genannt, gemacht hat.  Unter 
besonderen Umständen kann 
eine zweite Fortbildung gefördert 
werden. Insbesondere dann, 
wenn der Beruf der ersten Fort-
bildung nicht mehr ausgeübt 
werden kann.  

Jeder Erwerbstätige bis zu einem 
zu versteuerndes Jahresein-
kommen von 20.600 EUR bei 
(gemeinsam  
Veranlagte 40.000 EUR) 
 

Junge Absolventinnen und  
Absolventen, die Ihre Leistungs-
fähigkeit und Begabung in der 
Ausbildung nachgewiesen ha-
ben. Bei Aufnahme muss das 
Alter unter 25 Jahre (Ausnahmen 
bis max. 2  Jahre) sein. 
 
Prüfungsergebnis mit mindes-
tens 87 Punkten (Note 1,9), 
erfolgreiche Teilnahme an über-
regionalen Leistungswettbewer-
ben, 
begründeter Vorschlag des Be-
triebes oder der Berufsschule 

Beschäftigte, die gering qualifi-
ziert sind oder aber das 45. 
Lebensjahr vollendet haben 
 
Hierfür müssen folgende Krite-
rien erfüllt sein: 
Der Erwerb des (letzten) Berufs-
abschlusses und. die letzte öf-
fentlich geförderte Weiterbildung 
liegen mindestens 4 Jahre zu-
rück. Sie werden für die Teilnah-
me an der Weiterbildung von der 
Arbeit freigestellt und haben 
weiterhin Anspruch auf Arbeits-
entgelt.  
Ihre Weiterbildung findet wäh-
rend betriebsüblicher Arbeitszei-
ten statt. Sowohl der Bildungs-
träger als auch die Maßnahme 
sind durch eine fachkundige 
Stelle für die Weiterbildungsför-
derung zugelassen. Die Weiter-
bildung erhöht Ihre Kompetenz 
für den allgemeinen Arbeits-
markt. 
 

Antragsberechtigt sind Arbeit-
nehmer, die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung in einem Arbeits-
verhältnis stehen und Ihren 
Wohnsitz im Freistaat Sachsen 
haben.. 
Überschreitet das durchschnittli-
che monatliche Bruttoeinkom-
men EUR 2.500, sind nur Arbeit-
nehmer antragsberechtigt, die: 

 ein Einkommen von maximal 
4.150 € erzielen und  

 älter als 50 Jahre sind oder  

 in Teilzeit arbeiten oder  

 in einem befristeten Arbeits-
verhältnis tätig sind oder  

 Leiharbeitnehmer sind oder  

 mit der Weiterbildung den 
ersten akademischen Ab-
schluss anstreben. 

Förder-
höhe 

Der nicht rückzahlbare Zuschuss 
beträgt 30,5 % der Studien- und 
Prüfungsgebühren.  
Die restlichen 69,5 % des Maß-
nahmebeitrags können als – 
zunächst zinsfreies, später zins-
günstiges - Darlehen bei der 

Prämiengutschein über 50%  
der Studiengebühr bis max.  
500,00 EUR 
 
Der Prämiengutschein ist inner-
halb seiner Gültigkeit einzu-
reichen. 

Förderung wird für maximal drei 
Jahre ausgesprochen.  
In jedem Jahr wird die Ausbil-
dung mit maximal 1.700,00€ 
gefördert.  
Achtung: 
Das Jahr, in dem die Ausbildung 

Der Arbeitnehmerin / dem Ar-
beitnehmer können die notwen-
digen Lehrgangskosten erstatten 
werden. Darüber hinaus kann 
einen Zuschuss zu den notwen-
digen übrigen Weiterbildungs-
kosten (z. B. Fahrkosten) ge-

 bei einem durchschnittlichen 
monatlichen Bruttoeinkom-
men von max. EUR 2.500: 
80% der Weiterbildungskos-
ten  

 - von mehr als EUR 2.500 bis 
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„Meister-Bafög“ Bildungsprämie Begabtenförderung WeGebAU 

SAB  
Sächsische AufbauBank 
Weiterbildungsscheck  

Sachsen 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) beantragt werden.  
Bei bestandener Prüfung werden 
25% des zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht fälligen Darlehens 
erlassen.  
 

 beginnt ist das erste Jahr. (z.B.: 
Beginn der Ausbildung am 
01.Juli 2008, Ende der Förder-
dauer 31.12.2010) 

währt werden. 
Die Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen erhalten für die 
Förderung einen Bildungsgut-
schein. Damit können sie unter 
zugelassenen Weiterbildungsan-
geboten wählen. 
Unter bestimmten Voraussetzun-
gen kann dem Arbeitgeber ein 
Arbeitsentgeltzuschuss gewährt 
werden. 

EUR 4.150: 
60% der Weiterbildungskos-
ten 

 Mindestlehrgangsgebühr: 
bei einem durchschnittlichen 
monatlichen Bruttoeinkom-
men von max. EUR 2.500: 
EUR 650 

 
von mehr als EUR 2.500 bis 
EUR 4.150: 
EUR 1.000 

      
Antrags-
verfahren 

Es gibt entsprechende Formula-
re, mit denen Sie Ihren Antrag 
auf Förderung bei Ihrem Amt für 
die 
Aufstiegsfortbildungsförderung 
stellen können. Die Formulare 
erhalten Sie bei Studienstart gern 
von GOING PUBLIC! – bereits 
mit allen Daten zu Ihrem Studi-
engang ausgefüllt, von Ihnen 
sind nur noch Ihre persönlichen 
Daten zu ergänzen. 

Jeder muss vor einer Weiterbil-
dung erst eine Beratung bei einer 
vom Zuwendungsgeber dafür 
zugelassenen Beratungsstelle 
erhalten. Im Rahmen einer Prä-
mienberatung werden die per-
sönlichen Voraussetzungen, das 
Weiterbildungsziel und die An-
forderungen an die Weiterbil-
dung geklärt. Bei positiver Be-
wertung erhalten Sie den Prä-
miengutschein. 
 
Die Beratung muss vor An-
meldung erfolgen; der Prä-
miengutschein muss vor Kurs-
buchung bei uns im Original 
vorgelegt werden 
 
Telefonhotline 
der Beratungsstellen: 0800 2623 
000 

Anforderung der nötigen Immat-
rikulationsunterlagen bei der 
zuständigen Stelle.  

 

Wenn die Arbeitnehmerin / der 
Arbeitnehmer durch die Agentur 
für Arbeit vor Beginn der Wei-
terbildung beraten wurde 
 

Der Erwerb des (letzten) Berufs-
abschlusses des Arbeitnehmer / 
der Arbeitnehmerin und die letzte 
öffentlich geförderte Weiterbil-
dung liegen mindestens 4 
Jahre zurückliegen.  

 

Den ausgefüllten Antrag reichen 
Sie bitte mit den erforderlichen 
Unterlagen bei der SAB ein. 
WICHTIG: Um eine reibungslo-
se Bearbeitung zu ermöglichen, 
werden nur vollständige Anträge 
entgegengenommen 
Die Bearbeitung des Antrages 
bei der SAB dauert ca. 6 Wo-
chen. 
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„Meister-Bafög“ Bildungsprämie Begabtenförderung WeGebAU 

SAB  
Sächsische AufbauBank 
Weiterbildungsscheck  

Sachsen 

 
Mitzubringen sind: 
 amtlicher Ausweis mit Foto  

(Reisepass, Führerschein,  
Personalausweis) 

 letzter Einkommensteuerbe-
scheid (mind. aus dem Vor-
Vorjahr);  
ersatzweise kann eine Nicht-
veranlagungsbescheinigung 
(NVB)  
vorgelegt werden, oder aber 
eine Lohnbescheinigung des 
Arbeit-gebers mit Selbstaus-
kunft zum  
Einkommen 

Was wird 
gefördert 

Studien- und Prüfungsgebühren Jede Form der Weiterbildung, die 
es erwarten lässt, seine berufli-
chen Perspektiven zu verbessern 

Fachbezogene berufsbegleiten-
de Weiterbildungen im Bereich 
der dualen Ausbildungsberufe. 
Angestrebt werden beispielswei-
se Abschlüsse zur/m Fachwirt/in 
(für Finanzberatung), Meister /in, 
Bilanzbuchalter/in usw.  
Ab 2008 sind auch berufsbeglei-
tende Studiengänge (Arbeitszeit 
mindestens 15 Std. pro Woche) 
förderfähig.  

Die Arbeitnehmerin / der Arbeit-
nehmer wird für die Teilnahme 
an der Weiterbildung von 
der Arbeit freigestellt (keine 
Freistellung aus wirtschaftlichen 
Gründen zur Vermeidung von 
Kurzarbeit) und hat weiterhin 
Anspruch auf Arbeitsentgelt. 
Die Weiterbildung findet wäh-
rend betriebsüblicher Ar-
beitszeiten statt. 
Sowohl der Bildungsträger als 
auch die Maßnahme sind durch 
eine fachkundige Stelle für die 
Weiterbildungsförderung 
zugelassen.  
Die Weiterbildung erhöht die 
Kompetenz des Mitarbeiters für 
den allgemeinen Arbeits-

Jede Form der Weiterbildung, die 
es erwarten lässt, seine berufli-
chen Perspektiven zu verbessern 
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„Meister-Bafög“ Bildungsprämie Begabtenförderung WeGebAU 

SAB  
Sächsische AufbauBank 
Weiterbildungsscheck  

Sachsen 

markt. 
 
 

Förder-
aus-
schluss 

Keine Doppelförderung (z.B. BG, 
Bildungsscheck aus NRW) 
 

 Keine Doppelförderung (z.B. 
BG, Bildungsscheck aus NRW)  

 Personen, die ALG I oder ALG 
II erhalten 

 Personen, die Anspruch nach 
dem AFBG haben 

 Personen ohne Arbeitserlaub-
nis in Deutschland 

 Schülerinnen und Schüler 
sowie Auszubildende, Studie-
rende,  
Rentner/-innen und Pensionäre 

   Beschäftigte des Öffentlichen 
Dienstes  

 Auszubildende und Studierende 

 Personen, die Leistungen nach 
SGB II erhalten nur  in  Ab-
stimmung mit dem Bearbeiter 
beim Träger der Grundsiche-
rung 

Was ist 
beson-
ders zu 
beachten 

 Die Teilnahme muss durch den 
Weiterbildungsanbieter und den 
Begünstigten nach Abschluss 
der Maßnahme durch eine unter-
schriebene Erklärung bestätigt 
werden  

Vor Studienbeginn muss Stipen-
diat beantragt sein.  
Die Bewerbungstermine für die 
Aufnahme als Stipendiat müssen 
beachtet werden 

 Der Abschluss eines Weiterbil-
dungsvertrags mit dem Anbieter 
oder eine verbindliche Anmel-
dung können erst nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheides 
erfolgen. Die Weiterbildungs-
maßnahme muss grundsätzlich 
bis zum 31.03.2014 beendet 
sein. 

Weitere 
Informa-
tionen 

www.meister-bafoeg.info  www.bildungspraemie.info  www.begabtenfoerderung.de 
 

www.arbeitsagentur.de  www.sab.sachsen.de 

 

http://www.meister-bafoeg.info/
http://www.bildungspraemie.info/
http://www.begabtenfoerderung.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.sab.sachsen.de/
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Regionale Fördermöglichkeiten 
 
 

Bildungsscheck  
Brandenburg 

Bildungsscheck  
NRW 

Qualifizierungsscheck  
Hessen 

IWiN  
in Niedersachsen 

Wer wird 
gefördert? 

Sozialversicherungspflichtig be-
schäftigte Bürgerinnen und Bürger 
mit Hauptwohnsitz im Land  
Brandenburg 

Kleine und mittlere Unternehmen 
beschäftigen weniger als 
250 Mitarbeiter/-innen und haben 
einen Jahresumsatz von weniger 
als 50 Mio. Euro oder  
beschäftigen weniger als 
250 Mitarbeiter/-innen und haben 
eine Bilanzsumme von weniger als 
43 Mio. Euro.   
Die Arbeitsstätte oder der Wohnort 
liegt in NRW 

Die Förderung zur Weiterbildung 
wendet sich an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte mit 
Hauptwohnsitz in Hessen aus 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) mit höchstens 250 Beschäf-
tigten, die 
 über keinen anerkannten berufli-

chen Abschluss in der ausgeüb-
ten Tätigkeit verfügen oder  

 älter als 45 Jahre sind  
 und im Kalenderjahr der Antrag-

stellung bisher nicht an einer 
Weiterbildungsmaßnahme im 
Rahmen dieser Richtlinie teilge-
nommen haben. 

Kleine und mittlere Unternehmen beschäftigen weni-
ger als 250 MitarbeiterInnen und haben einen Jahres-
umsatz von weniger als 50 Mio. Euro oder beschäfti-
gen weniger als 250 Mitarbeiter/-innen und haben 
eine Bilanzsumme von weniger als 43 Mio. Euro.  Die 
Arbeitsstätte oder der Wohnort liegt in Niedersachsen 

Förderhöhe 500 EUR je Bildungsscheck, ma-
ximal 2 Bildungsschecks pro Jahr.  
Der Eigenanteil beträgt mindes-
tens 30% 

Übernommen werden anfallende 
Kursgebühren bis zur Hälfte, 
höchstens jedoch 500  Euro pro 
Bildungsscheck und Jahr. 

Übernommen werden anfallende 
Kursgebühren bis zur Hälfte, 
höchstens jedoch 500  Euro pro 
Bildungsscheck und Jahr. 

20,00 EUR pro Zeitstunde 
Zielgebiet Konvergenz  
Förderung für ein UN max. 3000 EUR p.a 
Zielgebiet RWB  
Förderung für ein UN max. 2000 EUR p.a 
Verschiedenen Berechnungsmodelle 

Antragsver-
fahren 

Beratung und Antragsstellung bei 
der Beratungsstelle.  

Eine kostenlose Beratung für den 
Weiterbildungsinteressierten ist 
verpflichtend, 
wird die Weiterbildung befürwortet 
gibt es den Bildungsscheck 

Voraussetzung für den Erhalt eines 
Qualifizierungsschecks ist eine 
persönliche, kostenlose Bildungs-
beratung. 

Das Unternehmen stellt einen Antrag bei der für Ihre 
Region zuständigen Regionalen Anlaufstelle. Für 
jeden MA ein Antrag 
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Bildungsscheck  

Brandenburg 
Bildungsscheck  

NRW 
Qualifizierungsscheck  

Hessen 
IWiN  

in Niedersachsen 

Was wird 
gefördert 

Kursgebühren beruflicher Weiter-
bildungen.  

Die Weiterbildung muss sich auf 
 die Vermittlung von beruflichen 

Fachkenntnissen oder 
 die Vermittlung von methodi-

schen Kenntnissen oder 
 die Stärkung der Sozialkompe-

tenz im Beruf beziehen. 

Die Förderung erfolgt für Maßnah-
men zur Weiterbildung, die  von 
einem zertifizierten Weiterbildungs-
anbieter angeboten werden und 
der Förderung der Beschäftigungs-
fähigkeit dienen und darauf abzie-
len, den Teilnehmenden Kenntnis-
se, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
sowie Einsichten und Verhaltens-
weisen für die Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit zu vermitteln.  
 

Die Weiterbildung muss sich auf 
 die Vermittlung von beruflichen Fachkenntnissen 

oder 
 die Vermittlung von methodischen Kenntnissen  

oder 
 die Stärkung der Sozialkompetenz im Beruf bezie-

hen. 

Förderaus-
schluss 

 Beschäftigte des Öffentlichen 
Dienstes (Ausnahme: Beschäf-
tigte im Rahmen des Bundes-
programms Kommunal-Kombi) 

 Auszubildende und Studierende 
 Personen, die Leistungen nach 

SGB II oder SGB III erhalten 
(Ausnahme: Personen, die er-
gänzende Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach SGB II erhal-
ten, sog. "Aufstocker") 

Weiterbildungen, die nach dem 
Bundesausbildungsförderungsge-
setz (BAföG) oder dem Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG) gefördert werden  

Weiterbildungen, die nach dem 
Bundesausbildungsförderungsge-
setz (BAföG) oder dem Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG) gefördert werden  

 

Was ist be-
sonders zu 
beachten 

Der Bildungsscheck muss vor 
Anmeldung beim Bildungsanbieter 
ausgestellt sein. 

Der Bildungsscheck muss vor 
Anmeldung beim Bildungsanbieter 
ausgestellt sein. 

Der Qualifizierungsscheck muss 
vor Anmeldung beim Bildungsan-
bieter ausgestellt sein. 

Der Bildungsgutschein muss vor Anmeldung beim 
Bildungsanbieter ausgestellt sein. 

Weitere In-
formationen  

www.lasa-brandenburg.de www.bildungsscheck.nrw.de  www.qualifizierungsschecks.de  www.iwin-niedersachsen.de  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.lasa-brandenburg.de/Bildungsscheck.1184.0.html
http://www.bildungsscheck.nrw.de/
http://www.qualifizierungsschecks.de/
http://www.iwin-niedersachsen.de/
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Weiterbildungsscheck  

Thüringen 
   

Wer wird 
gefördert? 

Sozialversicherungspflichtig- be-
schäftigte und Selbstständige mit 
Sitz in Thüringen 

   

Förderhöhe 
50% der Weiterbildungskosten, 
max. 500 EUR pro Kalenderjahr.  

   

Antragsver-
fahren 

Die Weiterbildungsinteressierten 
wenden sich -vor 
dem Beginn mit der gewünschten 
Weiterbildungsmaßnahme - an die 
Gesellschaft für Arbeits- und Wirt-
schaftsförderung 
des Freistaats Thüringen (GFAW).  

   

Was wird 
gefördert 

Die berufliche Weiterbildung (d. h. 
Vermittlung von Kenntnissen, 
Fähigkeiten sowie 
praktischen Fertigkeiten für die 
Ausübung der beruflichen Tätig-
keit). 

   

Förderaus-
schluss 

Wenn das Jahreseinkommen nicht 
über 25.600 Euro brutto und unter 
40.000 Euro brutto bei Alleinveran-
lagenden liegt, bei zusammen 
Veranlagenden  51.200 / 80.000. 

   

Was ist be-
sonders zu 
beachten 

Der Bildungsscheck muss vor 
Anmeldung beim Bildungsanbieter 
ausgestellt sein. 

   

Weitere In-
formationen  

http://www.gfaw-thueringen.de 
 

   

 

http://www.gfaw-thueringen.de/

